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 Veröffentlicht am 25.04.1984

Norm

EO §295

Rechtssatz

Es ist grundsätzlich Sache der betreibenden Partei, die richtige anweisende Behörde aus4ndig zu machen, da es bei

der Vielfalt der in Betracht kommenden Behörden, die als anweisende Behörden einschreiten können, nicht Sache des

Gerichtes sein kann, den richtigen Drittschuldner festzustellen.
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